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EEIINNLLEEIITTUUNNGG  

 

Beim Lesen der politischen Leitlinien für das Jahr 2012 und bei deren Vergleich mit jenen der 

Vorjahre, kann leicht festgestellt werden, dass man nun vor einer neuen Einstellung des 

Gemeindeausschusses und demzufolge einer neuen Interpretation der eigenen Rolle und der 

instrumentellen Funktion des Betriebs für Sozialdienste Bozen steht.   

Die Elemente der Veränderung sind vom „Sozialplan zur Lebensqualität der Stadt Bozen“ direkt 

ableitbar. Dieser wird zum wichtigsten Leitfaden für das betriebliche Handeln und die 

institutionellen Aufgaben des BSB. Die Richtlinien, die aus dem Dokument hervorgehen, betreffen 

auch geschäftsführende Bereiche des BSB und bieten somit dem Gemeindeausschuss die 

Möglichkeit, technische Angaben zu neuen spezifischen Bedürfnissen zu geben. Sie heben jedoch 

auch Tätigkeitsbereiche hervor, in welchen auf dem Territorium bereits gearbeitet wird. Damit wird 

verstärkt deren Relevanz unterstrichen und somit die politische Intention geäußert, mit neuen 

Impulsen die bereits unternommenen Bemühungen fortzusetzen. 

Seit Erhalt der politischen Leitlinien 2012 hat der BSB, trotz des kurzen zur Verfügung stehenden 

Zeitraumes, das eigene Personal in Klausuren darüber in Kenntnis gesetzt. Die Richtlinien wurden  

besprochen und verbreitet. Mögliche operative Ziele wurden ins Auge gefasst, indem man jedoch 

stets versucht hat, der Vereinbarung mit dem Assessorat Folge zu leisten und demnach nur 

wirklich strategisch relevante Ziele in den Dienstvertrag eingeflossen sind.1 

In der Ausarbeitung der operativen Ziele hat man somit folgenden Elementen Rechnung getragen:  

a)  es wurden die politisch erwünschten Tätigkeiten berücksichtigt, indem diese in operative 

Ziele eingebaut wurden, welche einen gewissen breiteren Themenbereich umfassen. Hier 

wirken oft aufgrund der Komplexität der Zielsetzung verschiedene Dienste mit; 

b)  es wurden die WLS (wesentlichen Leistungsstandards) in Betracht gezogen, die vom Land 

beschlossen wurden, sowie die Leitlinien, welche die Quantität der Leistungen anzeigen, die 

der BSB in einem mittel-bis langfristigen Zeitraum erbringen muss und die Absichten des 

Landes hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der Dienste; 

 

 

                                                 
1  Zu den methodologischen Aspekten des Aufbaus des vorliegenden Dienstvertrages sei auf den letzte Abschnitt 

des vorliegenden Dokumentes hingewiesen (Appendix 1). 
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c)  es wurden bereits geplante und begonnene Dienste eingefügt, auch wenn sie in den 

Leitlinien nicht hervorgehoben wurden. (Es handelt sich dabei um Dienste, die auch mittel-

langfristige Investitionen erfordern.) 

d)  für jede neue Tätigkeit und/oder Projekt muss angesichts der finanziellen Einschränkungen 

und einiger Variablen, die im Folgenden angeführt sind, vor Umsetzung die finanzielle 

Deckung überprüft werden. 

In Bezug auf den letztgenannten Aspekt ist darauf hinzuweisen - und vom Stadtrat entsprechend 

zu berücksichtigen -, dass die politischen Leitlinien 2012 Anweisungen zur Eröffnung und 

Potenzierung von Diensten enthalten, die finanziell in die Zuständigkeit des Europäischen 

Sozialfond des Landes fallen (neue Seniorenmensen, Verstärkung des Dienstes für Begleitung am 

Arbeitsplatz, Ausbau des Sozialsekretariats, usw.). Die Ziele zu diesen Diensten sind in diesem 

Dienstvertrag enthalten, aber dadurch, dass sie weder mit dem Land vereinbart, noch in das 

Finanzierungsansuchen 2012 (eingereicht beim Land im Juli 2011) eingefügt wurden, sind sie zur 

Zeit nicht vom Landessozialfond abgedeckt. 

Es ist daher naheliegend, dass sofern die Gemeindeverwaltung diese Dienste erwünscht, die 

entsprechenden Kosten mit eigenen Ressourcen abdecken werden muss, die sich auf ungefähr  

600.000,00 Euro2 schätzen lassen. Es ist zu berücksichtigen, dass sich die Kosten, die im 

vorliegenden Budget vorgesehen sind, nicht auf den realen Bedarf beziehen, sondern auf die 

Verfügbarkeit von Ressourcen, die von der finanzierenden Einrichtung noch mitgeteilt werden 

muss. 

 

Es sollte auch verdeutlicht werden, dass es nicht sicher ist, dass diese Kosten notwendigerweise 

zu einer höheren finanziellen Nachfrage an die Gemeindeverwaltung führen werden, da es einige 

Variablen in Bezug auf die Einnahmen gibt, die in diesem Dienstvertrag nicht berücksichtigt 

werden konnten, da sie unbekannt sind. 

Diese Variablen beziehen sich auf Tagessätze/Tarife für Dienste, deren Inbetriebnahme bisher 

noch nicht endgültig entschieden ist. Sollte eine Änderung in den Entscheidungen eintreten, so 

könnte dies auch zu einer Änderung der Einnahmen führen; bestenfalls in Form höherer 

Einnahmen als derzeit vorgesehen und somit in Form einer gesteigerten Verfügbarkeit, welche für 

die teilweise Deckung der höheren Kosten genutzt werden könnte. 

                                                 
2  Mögliche im vorliegenden Dienstvertrag nicht vorgesehene Kosten im Detail, unter Berücksichtigung  

der Tatsache, dass die Personalaufnahme (Element, das sich am Meisten auf die Kosten auswirkt) 
nicht vor dem 1. Jänner erfolgen wird. Ziele: Ziel 4: 42.000.- Euro, Ziel 8: 80.000.- Euro, Ziel 13: zirka  
6.000.- Euro pro Monat bei zur Verfügung Stellung der Räumlichkeiten seitens der Gemeinde 
(möglicher Start 2013 und nicht im Gesamtbetrag enthalten), Ziel 17: 20.000.- Euro, Ziel 18: im Falle 
einer Weiterführung interne Ressourcen von ca. 35.000.- Euro, Ziel 22: 80.000.- Euro, Ziel 24: 
80.000.- Euro, Ziel 26: 40.000.- Euro, Ziel 27: 40.000.- Euro bei zur Verfügung Stellung des Sitzes von 
Seiten der Gemeinde, Ziel 34: 154.000.- Euro. 
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Aus der Sicht der Darstellung, unterscheidet sich der vorliegende Dienstvertrag in der 

unterschiedlichen Darstellung der Kosten und Finanzierungsquellen von den früheren. Auch auf 

Vorschlag der Rechnungsprüfer hin, die auf Mängel in der Lesbarkeit des Budgets verwiesen 

haben und vor allem da ein Vergleich mit dem Rechenschaftsbericht bisher nicht möglich war, ist 

die Darstellung des Budgets nun abgeändert worden und erlaubt somit zwei Interpretationen: 

a)  der erste Schlüssel zum Verständnis liegt in der Darstellung der Kosten nach der 

Finanzierungszuständigkeit: es werden sämtliche Kosten angeführt, die in die Zuständigkeit 

der Gemeinde fallen mit den entsprechenden Finanzierungsquellen und weiters alle Kosten, 

die in die Zuständigkeit des Landes fallen mit den entsprechenden Finanzierungsquellen; der 

Rechenschaftsbericht wird sich aus dem Finanzbericht an das Land und aus der Bilanz des 

BSB zusammensetzen; 

b) der zweite Schlüssel liegt in der Darstellung der Kosten nach Dienstbereichen (Kinder, 

Erwachsene, Senioren, usw.), einschließlich der Verwaltungskosten; diese Aufstellung ist 

unabhängig von der Zuständigkeit und führt die entsprechenden Finanzierungsquellen an; 

die Berichterstattung darüber wird im Jahresbericht erfolgen. 

Auf diese Art und Weise wird der Stadtrat über eine klarere Darstellung der Daten verfügen und 

darüber hinaus die Möglichkeit haben, die Daten der Finanzplanung mit der Abschlussrechnung zu 

vergleichen. 

 

DER GENERALDIREKTOR 

      Dr. Bruno Marcato 
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PPOOLLIITTIISSCCHHEE  LLEEIITTLLIINNIIEENN  FFÜÜRR  DDAASS  JJAAHHRR  22001122    

 

 

1. Umsetzung des Sozialplans zur Lebensqualität in Bozen  

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen wirkt in den Jahren von 2012 bis 2015 aktiv an der Umsetzung 

des Sozialplans zur Lebensqualität in Bozen im Allgemeinen und den zugehörigen Leitlinien im 

Besonderen mit. Der Beitrag des BSB konkretisieren sich hierbei auf folgende Leitsätze: 

 

� Landeshauptstadt Bozen 

� Die Stadt als Labor gesellschaftlichen Engagements 

� Individualisierte Dienste und Prävention 

� Die Senioren als Hüter der Geschichte und des Dialogs zwischen den Generationen 

� Förderung der Familie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen 

� Migration als Möglichkeit des Austausches, der Auseinandersetzung und der 

Weiterentwicklung  

� Schaffung einer solidarischen Zivilgesellschaft, die Andersartigkeit achtet und Initiativen 

von unten sowie ehrenamtliches Engagement fördert  

 

2. Landeshauptstadt Bozen 

� Bei regulatorischen Maßnahmen ist der Individualität der Personen und der Besonderheit 

ihrer Bedürfnisse, gerade auch vor dem Hintergrund der Stadtstruktur, in besonderem 

Maße Rechnung zu tragen.  

� Die Informationspolitik muss transparenter gestaltet, lokale Initiativen müssen aufgewertet 

und besser koordiniert werden.  

� Die Bürgerinnen und Bürger müssen in die Lage versetzt werden, ein umfassenderes 

Bewusstsein für die Leistungen und Stärken des Sozialsystems zu entwickeln.  

 

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen stellt sich den besonderen gesellschaftlichen 

Herausforderungen durch die Gestaltung innovativer Projekte in folgenden Fachbereichen: 

 

a) Obdachlose: In diesem Bereich werden u. a. die Aufnahmemöglichkeiten und 

Möglichkeiten zur Sozialförderung im Haus “Graf Forni” überarbeitet.  

b) Häftlinge: In diesem Bereich stehen die soziale und berufliche Eingliederung von 

Menschen, die ihre Haftzeit bereits weitgehend abgebüßt haben, sowie der Bau der 

neuen Justizvollzugsanstalt im Vordergrund der Bemühungen.  

c) Darüber hinaus wird eine Analyse über die Nutzung der Sozialeinrichtungen und 

Sozialleistungen durch Personen, die außerhalb der Stadt wohnen, erstellt.  
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3. Die Stadt als Labor gesellschaftlichen Engagements 

� Bei Themen, die für die Stadtgemeinschaft von besonderer Bedeutung sind, müssen die 

Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich in die Entscheidungsfindung einbezogen 

werden.  

� Die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen über entsprechende Netzwerke und 

Vereinigungen zeitnah aufgenommen werden.  

� Einrichtungen, die sich um stark benachteiligte Personengruppen kümmern, müssen auch 

in organisatorisch-regulatorischer Hinsicht den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Betreuten Rechnung tragen. 

 

Der Betrieb für Sozialdienste fördert die Mitarbeit der Bevölkerung auf verschiedene Art und 

Weise, etwa durch: 

a) die Einrichtung eines Sprengelbeirats für die Stadt Bozen unter der Führung der 

Stadtverwaltung; 

b) aktives Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger an der Beobachtungsstelle Sozialpolitik 

und Lebensqualität und bei der Bewertung der Wirksamkeit der Sozialmaßnahmen und 

-projekte durch die Bereitstellung aller dafür notwendigen Daten.  

 

4. Individualisierte Dienste und Prävention 

� Bedürfnisse müssen zeitnah und angemessen erkannt werden. Durch flexiblere Abläufe 

müssen Personen, deren Probleme nicht in das Raster der Fürsorge passen, wieder in die 

Gesellschaft eingegliedert werden. Der Mensch ist keine „anonyme Akte“, sondern die 

Summe individueller Lebenserfahrungen.  

� Es gilt zu vermeiden, dass soziale Sicherungs- und Fürsorgeleistungen passiv und 

parasitär konsumiert werden und die Menschen durch bloßes Zuwarten die Fähigkeit 

verlieren, Dinge aktiv anzupacken.  

� Effiziente Bedarfsermittlung und ausgehend davon gezielte Hilfsleistungen anbieten, die 

Fähigkeiten zur Einzelfallbewertung verbessern, den Blick dafür schärfen, wann 

Geldleistungen angebracht sind und wann ein Problem eher Folge von Kontakt- oder 

Anpassungsproblemen ist. 

� Die Betrachtung des Einzelfalls muss gegenüber der einfachen Leistungserbringung 

verstärkt in den Fokus rücken.  

� Die unsichtbare Armut muss beseitigt werden. Menschen nehmen oftmals aus Scham oder 

aus Angst, gesellschaftlich stigmatisiert zu werden, keine Hilfe in Anspruch. Dem muss 

durch eine entsprechende Informationspolitik entgegengewirkt werden.  

� Die Sozialfachkräfte müssen durch entsprechende Schulungen an die neuen 

Wirklichkeiten – Migration, Kulturvielfalt, Jugendgewalt, Vereinsamung von Senioren und 

Migranten – herangeführt werden.  
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� Entgegen dem Grundsatz der Allgemeingültigkeit des Verwaltungshandelns muss das 

Verhältnis Bürger-Sozialfürsorge individualisiert werden. Sozialleistungen haben keine 

allgemeine Gültigkeit; sie müssen von Fall zu Fall dem jeweiligen Bedarf angepasst 

werden.  

� Sozialleistungen müssen stärker individualisiert werden, etwa durch eine Aufstockung der 

Sozialfachkräfte, aber auch durch eine entsprechende Bedarfsprüfung.  

� Die Sozialfachkräfte dürfen nicht weiter mit bürokratischen Tätigkeiten überfrachtet 

werden, d. h., sie sollten „weniger Büroarbeit und mehr Bürgerarbeit“ leisten. 

Stadtteilbezogene Sozialarbeit muss gefördert werden.   

 

In diesem Bereich ergreift der Betrieb für Sozialdienste folgende Maßnahmen: 

a) Erstellung einer Kompetenzbilanz an einer Stichprobe von erwachsenen Beziehern des 

sozialen Mindesteinkommens in den Sprengeln Zentrum-Bozner Boden-Rentsch und 

Oberau-Haslach;  

b) Eröffnung einen neuen Infopoints im Stadtteil „Casanova”; 

c) Unterstützung der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von Menschen, die 

von öffentlicher Stütze leben; Stärkung des Fachbereichs Arbeit durch eine stufenweise 

Personalaufstockung im Bereich DSI/Help for Job (zunächst um 3 Fachkräfte), wobei 

auf internes Personal zurückgegriffen wird, das bereits in diesem Bereich tätig war; 

Intensivierung der Projekte zur beruflichen Wiedereingliederung auch durch Angebote 

zur gemeinnützigen Arbeit; 

d) Erarbeitung von Projekten zur Gemeinschaftsbildung für das Stadtviertel Oberau-

Haslach (insbesondere für St. Jakob) sowie für die Stadtbereiche Bozner Boden-

Rentsch und Europa-Neustift 

e) Einrichtung des Sozialsekretariats für neue Sprengelkunden. 

 

5. Die Senioren als Hüter der Geschichte und des Dialogs zwischen den Generationen  

� Das Potential der Senioren in den Generationenbeziehungen muss besser ausgeschöpft 

werden. 

� Hinter dem Fürsorgebedürfnis steckt bei den älteren Personen oft der Wunsch nach 

sozialen Kontakten. Für die Qualität dieser Kontakte muss gesorgt werden.  

 

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen setzt sich aktiv dafür ein, die Betreuung und Hauspflege 

auch in qualitativer Hinsicht sicherzustellen, das aktive Altern zu fördern und der 

Einsamkeit im Alter vorzubeugen, etwa durch: 

  

a) die Abwicklung und Steuerung der integrierten Hauspflege für nichtselbständige 

Personen;  
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b) ein Paket von Initiativen zum Europäischen Jahr des aktiven Alterns 2012; 

c) die Einrichtung einer Mensa für das Stadtviertel “Europa-Neustift”, 

d) die Überarbeitung des Mensaangebots für das Stadtviertel “Gries – Quirein”; 

e) die Neugestaltung des Seniorennetzes „Seniornet”;  

f) die Schaffung eines Kurzzeitpflegezentrums; 

g) die Prüfung der Anträge auf Inanspruchnahme des Hauspflegedienstes (HPD) für 

Personen, die zwischen 18 und 39 Jahre alt sind und an einer Invalidität 

verursachenden Krankheit leiden.    

  

6. Präventive Jugendarbeit, Förderung des Gemeinschaftssinns und der Solidarität 

Der Betrieb für Sozialdienste organisiert in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsdiensten, den 

Vereinen, den Grund- Mittel- und Oberschulen u. v. m. allgemeine und gezielte 

Präventionsveranstaltungen und -projekte und fördert das Wiederaufleben des 

Gemeinschaftssinns. 

In diesem Zusammenhang erarbeitet der Betrieb für Sozialdienste: 

a) Projekte und Maßnahmen für junge Migranten „der zweiten Generation”, die 

insbesondere auf die Annäherung der jungen Leute an die Sozialberufe abzielen;  

b) allgemeine und gezielte Maßnahmen zur Alkoholprävention, mit besonderem 

Augenmerk auf die Situation in der Altstadt; 

c) Projekte zur Vorbeugung von Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere Mobbing an 

Schulen und Vandalismus;  

d) pädagogische Unterstützungsmaßnahmen für die neuen Stadtteile, etwa für das 

sozialpädagogische Zentrum in Firmian.    

 

7. Förderung der Familie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen    

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und sozialen Umbrüche in der Stadt gestaltet der Betrieb 

für Sozialdienste Bozen Maßnahmen und Projekte zur Unterstützung von Familien.  

Der Betrieb für Sozialdienste: 

a) ergreift Maßnahmen zur Vervollständigung der integrierten Kleinkinderbetreuung 

(neue Landesfinanzierung, Tagesmutter usw.); 

b) koordiniert die Öffnungszeiten und Verfügbarkeit der Kleinkindbetreuungsstätten, wobei 

insbesondere auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fokussiert wird;   

c) fördert die Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, die bei 

besonderer Gefährdung und/oder bei zerrütteten Familienverhältnissen präventiv und 

unterstützend eingreifen;    

d) unterstützt Familien mit Migrationshintergrund in Erziehungsfragen und klärt 

insbesondere über die lokalen Begebenheiten und Gepflogenheiten auf; 
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e) unterstützt einheimische Familien bei Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-

Beziehung, insbesondere mit Blick auf die sozialen Kontakte zu Altersgenossen mit 

Migrationshintergrund; 

f) bietet Unterstützung für getrennt lebende Eltern;  

g) nimmt eine eingehende Prüfung der Bedürfnisse von alleine lebenden Personen 

(Einfamilienhaushalte) vor.  

 

8. Integrative Maßnahmen gegen gesellschaftliche Ausgrenzung  

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen: 

a) beaufsichtigt die Siedlungen der Sinti und Roma und betreut die Familien bei ihrer 

Eingliederung in das gesellschaftliche Gefüge der Stadtviertel; 

b) beteiligt sich aktiv an der Schaffung von Kleinsiedlungen. 

 

9. Migration als Möglichkeit des Austausches, der Auseinandersetzung und der 

Weiterentwicklung  

� Die Einwanderer sind in die Dienste, die an sie gerichtet sind, einzubinden, um 

Verständigungsproblemen sprachlicher oder verhaltensbezogener Natur 

entgegenzuwirken. Die Integration (nicht die Assimilierung) der Einwanderer muss 

erleichtert und gefördert werden; gelungenen Beispielen muss mehr Sichtbarkeit verliehen 

werden, um die gesellschaftliche Wahrnehmung der Migranten vor dem Hintergrund des 

derzeit stattfindenden realen Wandels in der Stadt zu begünstigen. 

� Es gilt, Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund (Männer, 

Frauen, Jugendliche, Minderjährige) einzurichten, an denen sowohl einheimische als auch 

ausländische Fachkräfte tätig sind und die den Menschen dabei helfen, mit den Bürgern 

vor Ort in Kontakt zu treten und die Kenntnis der lokalen Begebenheiten zu fördern sowie 

bei mangelnden Sprachkenntnissen und kulturell bedingten Kontaktschwierigkeiten die 

Verständigung zu fördern.  

 

Der Betrieb für Sozialdienste unterstützt Eltern mit Migrationshintergrund insbesondere 

dahingehend, dass sie die Sozialkontakte ihrer Kinder mit einheimischen Gleichaltrigen besser 

verstehen und handhaben können.  

 

10. Aufbau einer solidarischen Zivilgesellschaft, die Andersartigkeit achtet und Initiativen 

von unten sowie ehrenamtliches Engagement fördert  

� Der Wert der Freiwilligenarbeit als Ausbildungserfahrung für die jungen Menschen wie auch 

als soziales, gemeinnütziges Engagement, das abseits von finanziellen Aspekten das 

Verantwortungsbewusstsein stärkt, muss entsprechend gewürdigt werden.  
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� Für Menschen mit Behinderung sollen individuell Möglichkeiten der Weiterentwicklung und 

Förderung ermittelt werden. Dabei muss von der gängigen Vereinheitlichung des 

Entwicklungspotentials Abstand genommen werden. Es gilt, die individuellen Fähigkeiten 

aufzuwerten, zumal dies auch ein Ansporn für die Menschen ist.  

� Was Menschen mit psychischen Problemen angeht, bedarf es neuer Ansätze in der 

Zivilgesellschaft und der Allgemeinkultur, um eine stärkere Einbindung und einen besseren 

Umgang mit dem psychischen Problem in all ihren unterschiedlichen Schweregraden zu 

fördern.  

Der Betrieb für Sozialdienste stärkt die Rolle ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger 

durch die Erarbeitung von Projekten für freiwillig Zivildienstleistende, die insbesondere den 

Bereich der Senioren- und Behindertenbetreuung betreffen. 

 

11. Von der Prozessqualität zur Ergebnisqualität in der Sozialfürsorge  

In den letzten Jahren hat sich der Betrieb für Sozialdienste Bozen verstärkt auf die 

Qualitätszertifizierung der Leistungserstellungsprozesse und Sozialleistungen konzentriert. Künftig 

ist der BSB gefordert, seine Aufmerksamkeit von der Bewertung der Prozessqualität auf die 

Bewertung der Ergebnisqualität zu lenken, auf den Erfolg, der durch die Maßnahmen erzielt wird. 

a) Anhand einer Stichprobenanalyse wird die Wirksamkeit der Finanziellen 

Sozialhilfeleistungen (FSH) geprüft. 

b) Anhand einer Stichprobenanalyse wird die Wirksamkeit der Eingliederung von 

Minderjährigen in sozialpädagogische Einrichtungen geprüft.  

 

12. Organisation 

Der Betrieb für Sozialdienste ist weiterhin aufgefordert, seine Organisationsstruktur durch 

betriebsinterne Evaluierungen den neuen Herausforderungen und Zuständigkeiten, die zum 

Ausbau und zur Weiterentwicklung bestimmter Dienstbereiche geführt haben, anzupassen, wobei 

es auch die Knappheit der finanziellen Ressourcen zu berücksichtigen gilt. 

Bei diesen internen Evaluierungen müssen auch die Gründungsprinzipien des BSB, die in Art. 2 

der Satzung angeführt sind, gebührend berücksichtigt werden, zumal der BSB als Hilfseinrichtung 

der Stadt Bozen in erster Linie seinem sozialen Auftrag verpflichtet ist, und im Rahmen dieses 

Auftrag gilt es, die personellen und fachlichen Ressourcen bestmöglich einzusetzen. 

Jede neue Weichenstellung, die sich daraus ergibt, muss ein klares Bild von den Folgekosten 

aufzeigen und in dem Bewusstsein vorgenommen werden, dass die wirtschaftlichen Aussichten 

getrübt sind und die Stadtverwaltung dem Kriterium der Wirtschaftlichkeit verpflichtet ist. 
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13. Personal  

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen wird durch achtsames Personalmonitoring das Arbeitsumfeld 

eingehend prüfen und analysieren. Dabei behilft er sich der Mitarbeit der Bediensteten sowie 

bewährter Instrumente. Im Fokus des Monitorings stehen die Sozialsprengel. 

 

14. Kommunikation- und Informationspolitik 

Die Kommunikations- und Informationspolitik auch gegenüber den neuen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern wird weiter verbessert, damit diese bei der Inanspruchnahme der Dienste und 

Leistungen des BSB eine optimale Orientierung erhalten und ihnen der Zugang zu den Leistungen 

erleichtert wird. 

Der Betrieb für Sozialdienste Bozen stellt zu diesem Zweck Synergien mit dem Presseamt der 

Stadt Bozen her.   
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BBEETTRRIIEEBBLLIICCHHEE  SSTTRRAATTEEGGIISSCCHHEE  LLEEIITTLLIINNIIEENN  FFÜÜRR  DDAASS  JJAAHHRR  22001122    

 
Für das Jahr 2012 werden von der Generaldirektion folgende Handlungsprioritäten 

vorgeschrieben. In Anlehnung an diese Strategien sollen die Führungskräfte ihre Dienstziele 

definieren.  

 

a) Einschränkung der Ausgaben 

Ein besonderes Augenmerk gebührt der Eindämmung der laufenden Ausgaben von BSB und 

es werden dabei folgende Anweisungen gegeben:  

1. Erhöhung der Produktivität in den Diensten und in der Leistungserbringung 

2. Ermitteln von Synergien zwischen Ämtern und Diensten zur Erzielung von 

Einsparungen bei den laufenden Ausgaben 

3. Keine Steigerung des Ausgaben gegenüber dem Jahresabschluss 2010 

(abgesehen von den vertraglichen Gehaltserhöhungen und der Zunahme der 

finanziellen Sozialhilfe)  

4. Beibehalten der für das Jahr 2011 vorgesehenen Kürzungen für Fortbildung und 

externe Beratungen (20% gegenüber dem Jahresabschluss 2009) 

5. Vertiefung der Analyse der Einnahmen um eine verbesserte Budgetplanung zu 

bewirken 

 

b) Soziale Programmierung 

Aus dem Sozialplan und der Sozialbilanz lassen sich einige Handlungsprioritäten ableiten, 

die wir folgt definiert werden können: 

1. die Ausarbeitung der betrieblichen Maßnahmenpläne abschließen 

2. starten von zusätzlichen Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Entwicklung 

des Territoriums, des Gemeinschaftsgefühls und zur Unterstützung des 

selbständigen Wohnens 

3. die zeit begrenzten Aufnahmeplätze in den Einrichtungen erhöhen 

4. eine Strategie zur Handhabung komplexer Fälle definieren 

5. ein einheitliches System zur Arbeitseingliederung erarbeiten  

 

c) Kommunikation/Partizipation/Fortbildung 

Diese Elemente sind transversal für die Führung einer jeden Organisation von Bedeutung.  

1. Erarbeitung und Definition eines neuen Kommunikationsplans 

2. Einführen einer Newsletter für Bedienstete 

3. Erarbeiten eines internen und externen Event-Teilnahmeplans 
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4. die intern erarbeiteten Berichte und Dokumente allen interessierten Mitarbeitern 

zusenden, um deren Feedback einzuholen  

5. Definition eines Fortbildungsplans für jeden einzelnen Bereich innerhalb des BSB 

6. Organisieren öffentlicher Veranstaltungen mit informativen, jedoch auch 

technischen und methodologischen Inhalten  

 

d) Vermögensgebarung 

1. Definition eines dreijährigen Investitionsplans, welcher auch der eventuellen 

Notlagen Rechnung trägt 

2. Definition eines dreijährigen Plans zur Erneuerung des Fuhrparks (Ersatz der 

Fahrzeuge Euro 0, 1 und 2) 

3. Definition eines dreijährigen Investitionsplans für den Ankauf von 

informationstechnischem Material 

 

e) Innovation/Organisation 

1. Definition eines dreijährigen Entwicklungsplans bezüglich der Informations- und 

Kommunikationstechnologie 

2. Ausfindig machen von Verwaltungs-Vereinfachungsverfahren in den einzelnen 

Ämtern auch mittels informatischer Projekte  

3. Ausfindig machen von europäischen Calls zum Thema Best practise (soziale und 

verwaltungstechnische Themen), Mainstreaming und Controlling  

4. Definition von organisatorischen Veränderungen zur Handhabung der neuen 

Arbeitsbelastungen. 

 


